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 4. Antrag auf Satzungsänderung der Gremien des Hamburger SV 
§ 19 Beirat (insb. Kooptierung)  

 
 
Erläuterung: 
 
Mit diesem Antrag soll die Kooptierung im Beirat angepasst werden. Dadurch erhöht sich die Auswahl 
für die zu kooptierenden Beiratsmitglieder und es wird mehr Diversität mit Blick auf die Amateure und 
Fördernden Mitglieder geschaffen. Folgende Punkte wurden hierfür erarbeitet: 

 Für die Kooptierung benennen der Amateurvorstand und die Abteilungsleitung Fördernde 
Mitglieder jeweils zwei Kandidaten. Aus diesen beiden Vorschlagsgruppen kooptieren die drei 
gewählten Beiratsmitglieder (Delegierter Amateure, Delegierter Förderer, Vorsitzender 
Ehrenrat) jeweils ein zusätzliches Mitglied in den Beirat. 
Ziele: Erhöhung der zur Auswahl stehenden Mitglieder / Ausgeglichenheit zwischen Bereichen 
Amateure und Fördernde Mitglieder / Beteiligung mehrerer Gremien in den Kooptierungsprozess 

 Die vorgeschlagenen Kandidaten müssen seit zehn Jahren durchgehend Vereinsmitglied und 
mindestens seit einem Jahr Mitglied des jeweiligen Bereichs sein. Zudem sollen sie sich im 
Verein bereits ehrenamtlich engagiert haben.  
Ziel: trotz der erhöhten Auswahl unter den Mitgliedern, sollen damit Vereinserfahrung und ein 
vorhandener Einblick in den HSV gewährleistet sein. 

 Vorsitz und stellvertretender Vorsitz werden durch die Delegierten besetzt nach einer internen 
Wahl im Beirat 
Ziel: direkt gewählte Vertreter sollen diese Funktionen innehaben (wird bereits so gelebt) 

 Dauerhafte Veröffentlichung der Anforderungsprofile auf der Homepage 
Ziel: Erhöhung Transparenz 

 

 
Erläuterung zur Darstellung der vorgesehenen Änderungen: alle Streichungen sind in der Schriftfarbe grau und 
durchgestrichen dargestellt, Ergänzungen sind in roter Schrift vermerkt. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
§ 19 

Beirat 
 

1. Dem Beirat gehören der Vorsitzende des Ehrenrates als geborenes Mitglied sowie ein der 
gewählte Delegierter der Amateure (gemäß § 20 Ziffer 6) und ein der gewählte Delegierter 
der Fördernden Mitglieder (gemäß § 26 Ziffer 7) an. Diese drei Gremiumsmitglieder ergänzen 
den Beirat um bis zu zwei Ehrenmitglieder (goldene Nadel) mit ehrenamtlichen oder 
sportlichen Verdiensten oder ein vorgenanntes Ehrenmitglied und ein Mitglied, welches 
mindestens 5 Jahre Abteilungsleiter/in einer Amateurabteilung oder drei Jahre Vorsitzende/r 
eines HSV-Gremiums war. Kooptierte Gremiumsvorsitzende dürfen nicht mehr aktiv sein 
bzw. müssen bei Kooptierung ihr Amt niederlegen. Die Amtsdauer der delegierten und der 
kooptierten Mitglieder beträgt vier Jahre; ihr Amt endet mit der Neuwahl/Kooptation eines 
Nachfolgers zwei weitere Mitglieder. Hierfür benennen der Amateurvorstand und die 
Abteilungsleitung Fördernde Mitglieder jeweils zwei Kandidaten, die mindestens seit zehn 
Jahren durchgehend Vereinsmitglied und mindestens seit einem Jahr Mitglied des jeweiligen 
Bereichs sein müssen. Zudem sollen sie sich im Verein bereits ehrenamtlich engagiert haben. 
Aus diesen beiden Vorschlagsgruppen kooptieren die drei eingangs genannten 
Beiratsmitglieder jeweils ein zusätzliches Mitglied in den Beirat.  
Die gewählten und kooptierten Mitglieder des Beirats bleiben bis zur nächsten turnusmäßig 
anstehenden Wahl der Delegierten, die nach Ablauf von vier Jahren erfolgen soll, im Amt. 
 

2. Der Beirat wählt aus seiner Mitte den beiden Delegierten den Vorsitzenden und den 
stellvertretenden Vorsitzenden. 
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3. Der Beirat hat folgende Aufgaben: 

a) er berät das Präsidium; 
b) er schlägt der Mitgliederversammlung die Kandidaten für die Wahl zum Präsidium vor; 
c) er genehmigt den vom Präsidium aufgestellten Vereinshaushaltsplan; 
d) er entscheidet, ob die Präsidiumsmitglieder ehrenamtlich oder hauptamtlich tätig sind 

und beschließt über eventuelle Vergütungen; 
e) er erteilt die Zustimmung zur Berufung von Aufsichtsratsmitgliedern der HSV Fußball AG 

durch das Präsidium. 
 

4. Der Beirat erstellt für die Wahl des Präsidiums – gegebenenfalls mit externer Unterstützung 
– ein Anforderungsprofile. Hierin sind die Aufgaben der Ämter und die Anforderungen an die 
Personen zu beschreiben., das aus einer Beschreibung der Aufgaben des Amtes und der 
Anforderungen an die Personen besteht. Der Beirat wählt auf dieser Grundlage Kandidaten 
aus bzw. prüft Kandidaten, die sich bewerben. Die Anforderungsprofile werden dauerhaft 
auf der Vereinswebsite bereitgestellt.; Die Beschreibung der Aufgaben des Amtes wird mit 
der Bekanntgabe des Termins der Mitgliederversammlung veröffentlicht. 

 


